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TOP Nr.: 
 
01 
02 
03 
04 
 
 
 
 

Tagesordnung: 
 
Begrüßung und Anlass, Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz 
Abschnittseinteilung, Projektablauf 
Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Diskussion und weiteres Vorgehen 
 - Trassenführung 
 - querende Straßen und Wege, Ersatzwege 
 - Entwässerung, Wasserwirtschaft 
 - Landwirtschaft 
 - Schalltechnische Berechnungen 
 - Sonstiges 

 

Vorbemerkungen:  

Die Präsentation zum Scoping-Termin und der Projektkonferenz wurde im Internet auf der Seite der 
Niedersächsischen Straßenbauverwaltung  (www.strassenbau.niedersachsen.de) eingestellt. 

http://www.strassenbau.niedersachsen.de unter Großprojekte. 

In der Niederschrift sind daher nur erfolgte Wortmeldungen sowie die ergänzenden Informationen 
enthalten. Die Ergebnisniederschrift wird an die Teilnehmer der Projektkonferenz versandt und eben-
falls in das Internet eingestellt. 
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PK 001.01 Begrüßung und Anlass, Zweck und Aufgabe der Projektkon-

ferenz 
 

 a) Die Projektkonferenz wurde durch den Leiter des Ge-
schäftsbereichs Oldenburg der Niedersächsischen Landes-
behörde für Straßenbau und Verkehr, Herrn Delfs eröffnet. 
Es erfolgte eine Begriffsbestimmung bezüglich „Scopingter-
min“ und „Projektkonferenz“.  
Die Planungsbeteiligten (Behörden, Ingenieurbüros und 
Gutachter) wurden namentlich vorgestellt. Herr Delfs forder-
te alle Anwesenden zur Mitarbeit auf, mit dem Ziel eine op-
timierte Planung erstellen zu können. 
 

 

PK 001.02 Abschnittseinteilung, Projektablauf  

 a) Herr Mannl, der Projektkoordinator für die Abschnitte 1 bis 3, 
erläuterte die Projektstruktur und die erfolgte Abschnittsbil-
dung der A 20. Er stellte vertiefend weitere Projektbeteiligte 
vor und erklärte die Absicht auf eine enge Zusammenarbeit 
mit Trägern öffentlicher Belange und privaten Betroffenen.  
Das Planfeststellungsverfahren soll in ca. 2 Jahren begin-
nen. 
 

 

PK 001.03 Kurzvorstellung des Vorhabens  

 a) Im Weiteren präsentierte Herr Wittschen, der Abschnittsleiter 
für die Abschnitte 1 bis 3, projektspezifische Planungsdetails 
(wie z. B. Trassenfindung, Querschnitte, Knotenpunkte, Ver-
kehrszahlen, PWC-Anlage etc.) sowie den bislang erreich-
ten Planungsstand. 
Es folgte der Hinweis, dass die linienbestimmte Variante 
West 3 Grundlage der Planungen ist. Zahlreiche Zwangs-
punkte der Trassierung wurden vorgestellt. Ein kurzer Über-
blick über bereits erfolgte Variantenuntersuchungen und 
Trassenoptimierungen in folgenden Bereichen: 
 
 Knotenpunkt Autobahndreieck AD A 20 / A 28 
 Windpark Garnholt 
 Knotenpunkt Anschlussstelle AS A 20 / L 824 
 Umfahrung Seepark Lehe 
 Knotenpunkt Autobahndreieck AK A 20 / A 29 
 Gut Hahn / Waldstück Hahn abschnittsübergreifend 

 
wurde den Anwesenden vermittelt. 
 

 

PK 001.04 Diskussion und weiteres Vorgehen  

 Thema: Trassenführung  

 a) Herr Krause (Forstamt Neuenburg) stellte fest, dass der Be-
reich am geplanten Autobahndreieck sehr stark bewaldet ist 
und dass größere Waldstandorte als beim früheren Standort 
des Knotenpunktes im Raumordnungsverfahren betroffen 
sein werden.  
Es erfolgte der Hinweis auf das NWaldG und auf die Not-
wendigkeit von Ersatzaufforstungen. 
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Die NLStBV, GB OL stellt klar, dass ein Waldausgleich min-
destens im Verhältnis 1:1 erfolgen wird. Es wurde auf die 
Vorteile der derzeitigen Planung verwiesen, die etwa 1,6 km 
kürzer als die frühere Variante des Raumordnungsverfah-
rens (ROV) ist und damit in der Summe geringere Eingriffe 
verursacht. Herr Mannl informierte, dass die Suche nach 
geeigneten Ersatzflächen für die Aufforstung bereits läuft. 
 
Herr Krause (Forstamt Neuenburg) teilte mit, dass ein Wald-
anschnitt im Bereich des Waldstückes Seepark Lehe auch 
Auswirkungen auf den restlichen, dahinter liegenden Baum-
bestand haben wird. 
 
Die NLStBV, GB OL erläuterte, dass bereits ein forstwirt-
schaftlichen Gutachten beim Bundesforst in Auftrag gege-
ben wurde. Dieses Gutachten wird sich aber erst mal nur auf 
den Bereich Garnholt beziehen. 
 

 b) Herr Völkers (Gemeinde Wiefelstede) äußerte sich positiv 
über die geplante Rampenanordnung der Anschlussstelle 
AS A 20 / L824 in Dringenburg in den nordwestlichen und 
nordöstlichen Quadranten. Es wurde der Hinweis gegeben, 
dass die angrenzende Molkerei Ammerland in den Pla-
nungsprozess eingebunden werden sollte. Grundsätzlich 
befürwortet die Gemeinde Wiefelstede die Lage der A 20 –
Trasse bis zum Gelenkpunkt West 2 / West 3. Herr Völkers 
erklärte, dass die Gemeinde Wiefelstede nicht mit der Wahl 
der Variante West 3 einverstanden ist.  
Erste Gespräche mit Politikern in Berlin sind bereits erfolgt. 
Bürgermeister der betroffenen Gemeinden (Gem. Wiefelste-
de, Gem. Jade und Gem. Rastede) werden in Hannover 
beim Wirtschaftsministerium vorstellig, um die Entscheidung 
für die Variante West 3 zu besprechen. 
Problematisch wird insbesondere die Umfahrung und Ver-
lärmung des Ferienhausgebietes Seepark Lehe gesehen. 
Darüber hinaus könne mit der Umsetzung der Variante West 
3 die geplante interkommunale Entwicklung (Interkommuna-
les Gewerbegebiet bei Wapeldorf) nicht mehr weiterverfolgt 
werden. 
Herr Völkers stellte klar, dass die Unterstützung dieser vier 
Kommunen für den Bau der Küstenautobahn A 20 von der 
Entscheidung West 2 / West 3 abhängt. Sollte die Variante 
West 3 gegen den Willen der angrenzenden Kommunen 
weiterverfolgt werden, kann der Baulastträger mit einer ge-
ringeren Unterstützung seitens der betroffenen Kommunen 
rechnen. 
 
Die NLStBV, GB OL erwiderte dass die Untersuchung der 
Rampenlagen an der Anschlussstelle AS A 20 / L 824 noch 
nicht abgeschlossen ist und dass die Rampen des nordöstli-
chen Quadranten möglicherweise im südöstlichen Quadran-
ten über dem historischen Burgplatz Dringenburg angeord-
net werden müssen, für den Fall, dass die Kartierungen ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbestände aufdecken sollten. 
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Die Problematik am Seepark Lehe ist bekannt. Die gesetz-
lich geforderten Schallgrenzwerte können voraussichtlich 
eingehalten werden.  
 
Die Variante West 3 ist für die weitere Planung auf Grund 
der Linienbestimmung durch das Bundesverkehrsministeri-
um gesetzt, für ein Umschwenken auf die Variante West 2 
fehlt es als grundsätzlich an einem Planungsauftrag. Es 
wurde darauf hingewiesen, dass möglicherweise auch die 
Variante West 3 Potential für interkommunale Entwicklungen 
bietet. 
 
Die NLStBV, Zentrale Hannover begründete noch einmal 
das Umschwenken von der Variante West 2 zur Variante 
West 3. Als wesentliches Ausschlusskriterium für die Varian-
te West 2 wurde der Status des Vogelschutzgebietes „Mar-
schen am Jadebusen“ und der angrenzenden Flächen 
(„Südliche Jadermarsch“) als Vogelschutzgebiet mit interna-
tionaler Bedeutung benannt. Die Bedeutung dieses Vogel-
schutzgebietes war zum Zeitpunkt der Erstellung des ROV 
nicht bekannt und in dieser Form auch nicht absehbar. Spä-
ter erstellte Gutachten mussten entsprechend gewürdigt 
werden. 
Die Straßenbauverwaltung verdeutlichte, dass die Variante 
West 2 im einem Klageverfahren nach heutigem Erkenntnis-
stand keine Erfolgschancen hätte, da eine Ausnahmeprü-
fung nach europäischem Artenschutzrecht mit sehr großer 
Sicherheit nicht positiv beschieden werden kann. Diesbe-
züglich erfolgten Gespräche mit dem BMVBS und dem 
BMU. 
Es wurde über die Ergebnisse des zusätzlich erstellten 
schalltechnischen Variantenvergleiches West 2 / West 3 
berichtet. Die Unterschiede der schalltechnischen Betroffen-
heiten zwischen beiden Vergleichsvarianten sind hierbei 
gering. 
 
Herr Völkers (Gemeinde Wiefelstede) erwiderte, dass nach 
Aussagen einiger ortsansässiger Landwirte die Gänse auch 
auf Flächen weiter in Richtung Oldenburg rasten würden. 
 

 c) Herr Kunze (Gemeinde Rastede) äußerte sich auch für die 
Variante West 2 gegen West 3. Er bedauert und kritisiert, 
dass gegen den Wunsch der Gemeinden geplant wird. Herr 
Kunze findet diese Entwicklung bedenklich. 
 
Die NLStBV, GB OL erklärte, dass es sich bei der Variante 
West 3 um eine „zumutbare Alternative“ handelt. Es wurde 
erneut darauf hingewiesen, dass nicht gegen Artenschutz-
belange entschieden werden kann. 
 
Die NLStBV, Zentrale Hannover klärte auf, dass eine Aus-
nahmeprüfung nur Aussicht auf Erfolg haben kann, wenn 
keine „zumutbaren Alternativen“ vorliegen. Mit der Variante 
West 3 liegt aber offensichtlich eine zumutbare Alternative 
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vor. Eine intensive Prüfung der Zumutbarkeit erfolgte be-
reits. Dabei wurden u. a. Kosten, verkehrliche Wirksamkeit, 
Betroffenheiten bebauter Gebiete etc. betrachtet und bewer-
tet. Beide Varianten sind aus Sicht der Raumordnung und 
im Ergebnis des ROV möglich und nahezu gleichwertig. Die 
damalige Entscheidung für die Variante West 2 war denkbar 
knapp.  
 
Die NLStBV, GB OL bedauerte das spätere Umschwenken 
auf die Variante West 3 und warb um Verständnis für die 
getroffene Entscheidung. Seitens der Straßenbauverwaltung 
kann der Unmut der Betroffenen nachvollzogen werden. Es 
möge berücksichtigt werden, dass die Variante West 2 im 
Planfeststellungsverfahren nach Vergleich und Würdigung 
der bekannten Auswirkungen der diskutierten Varianten 
scheitern würde. 
 

 d) Herr Uchtmann (Autobahnpolizei Oldenburg) erkundigte sich 
nach Details zu den Parkanlagen und dem Autobahndrei-
eck. An den Autobahnen seien in der Zukunft generell Park-
raumerweiterungen notwendig. Er fragte, ob der Parkplatz 
„Heller Büsche“ am Autobahndreieck weiter ausgebaut wer-
den kann. 
 
Die NLStBV, GB OL erläuterte, dass auf Grund des gerin-
gen Abstands zwischen dem geplanten Autobahndreieck 
und dem vorhandenen Parkplatz ein ersatzloser Rückbau 
erforderlich ist. Seitens der Straßenbauverwaltung wird ein 
übergreifendes Konzept zur Schaffung zusätzlicher Lkw-
Stellplätze erstellt. Gem. der Studie ergibt sich kein zusätz-
lich prognostizierter Bedarf im Zuge der A 28. 
Für die PWC-Anlage Leer (A 28, Uplengen Nord und Süd) 
ist – unabhängig von der Planung der A 20 – eine Ausbau-
planung zur Tank- und Rastanlage geplant. 
 
Herr Uchtmann (Autobahnpolizei Oldenburg) führte aus, 
dass in den nächsten Jahren mit einem sprunghaften An-
stieg des Schwerverkehraufkommens gerechnet werden 
muss. Darüber hinaus werden zunehmend Großraumtrans-
porte (Lastzüge bis 60 m, Transporte von Windenergieanla-
gen und Flügeln) erwartet, die zwischen den Seehäfen der 
Nordseeküste (Jade-Weser-Port etc.) und dem Hinterland 
operieren. In der Vergangenheit traten an vorhandenen Ver-
kehrsanlagen immer wieder Probleme mit solchen Groß-
raumtransporten auf. Es wurde hinterfragt, ob bei den Neu-
planungen Schleppkurven für diese Szenarien berücksichtigt 
werden. 
 
Die NLStBV, GB OL informierte, dass bei Planung entspre-
chend der gültigen Richtlinien und der Trassierung großzü-
giger Radien an den Knotenpunkten bezüglich der Schlepp-
kurven keine Probleme zu erwarten sind. Das Autobahn-
dreieck, die Anschlussstelle und das Autobahnkreuz werden 
für diese Fälle ausreichend bemessen. Probleme treten er-
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fahrungsgemäß am nachgeordneten Straßennetz auf. 
 
Herr Uchtmann (Autobahnpolizei Oldenburg) fragte nach, ob 
die PWC-Anlage Bekhauser Büsche an der A 29 zurückge-
baut wird und ob ein Ausbau des Parkplatzes Ohmstede an 
der A 29 als Kompensation vorgesehen ist. 
 
Die NLStBV, GB OL bejahte diese Fragen. 
 
Herr Schotter (IHK Oldenburg) stellte die Frage nach ausrei-
chenden Lkw-Parkplätzen und die Thematik der Schwerlast-
transporte ebenfalls als wesentlichen Punkt dar, der unbe-
dingt bei den Planungen zu berücksichtigen ist. Er schließt 
sich der Meinung Herrn Uchtmanns an. 
 

 e) Herr Meyer (Gemeinde Bad Zwischenahn) stellte die touris-
tische Bedeutung des Gebietes heraus. Werden Querungen 
für Radfahrer und Fußgänger über die A 20 hergestellt? 
 
Die NLStBV, GB OL erläuterte, dass Querungen vorgese-
hen sind. 
 

 

 f) Herr Hinrichs (Stadt Westerstede) erkundigte sich nach dem 
Abstand der A 20 zum Windpark Garnholt. In der Zukunft 
sind Repoweringmaßnahmen möglich. Damit verbunden 
sind größere Anlagenhöhen. Ist dann damit eine Unter-
schreitung des in der Planung berücksichtigten Mindestab-
standes von 1,5 * (Nabenhöhe + Rotordurchmesser) mög-
lich? 
 
Die NLStBV, GB OL informierte, dass ein Gutachten zum 
Windpark in Auftrag gegeben wurde. Inhalt dieses Gutach-
tens ist ebenfalls die Auswirkung der BAB-Planung auf e-
ventuell mögliche Repoweringmaßnahmen. 
 
Herr Hinrichs (Stadt Westerstede) erklärte, dass die Stand-
ortfindung im Gebiet schwierig und eine Ausweichmöglich-
keit kaum gegeben sei. 
 

 

 Thema: Querende Straßen und Ersatzwege  

 a) Die NLStBV, GB OL betonte die überwiegend geländenahe 
(1,5 bis 2,0 m über GOK) der Autobahn. Es ist die Überfüh-
rung der klassifizierten Straßen (L 824 und K 130) sowie 
einiger Wirtschaftswege (August-Lauw-Straße, Mühlen-
damm, Grenzweg) vorgesehen. Weitere Hinweise werden 
aus der agrarstrukturellen Analyse erwartet. 
Die Gemeinden und Vertreter der Landwirtschaft werden in 
die Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes eingebunden. 
Es wurden keine Einwände oder Fragen vorgetragen. 
 

 

 Thema: Straßenentwässerung und Wasserwirtschaft  

 a) Die NLStBV, GB OL erläuterte, dass die Straße in weiten 
Bereichen mit einem Dachprofil ausgebaut werden kann. 
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Das bedeutet, dass das Regenwasser an beiden Richtungs-
fahrbahnen über das Bankett und die Böschung in Mulden 
oder Gräben geführt wird. Teilweise kann das Wasser schon 
auf der Böschung versickern. Ein Verzicht auf eine Mit-
telstreifenentwässerung ist in diesen Abschnitten möglich.  
Die anderen Bereiche müssen mit einem Sägezahnprofil 
ausgebildet werden – hier ist eine Mittelstreifenentwässe-
rung notwendig. Die Details des jeweiligen Entwässerungs-
systems können aber erst nach genauer Kenntnis der Bau-
grundverhältnisse und Grundwasserflurabstände festgelegt 
werden. Je nach Baugrundeignung soll das Regenwasser 
versickert bzw. in den Vorfluter abgeleitet werden.  
Zusätzlich zur Straßenentwässerung wird ein wassertechni-
scher Fachbeitrag ausgearbeitet, der sich mit der überge-
ordneten Entwässerung des Gebietes befasst. In diesem 
Fachbeitrag werden Ersatzmaßnahmen und Umverlegungen 
von Gewässern ausgearbeitet. 
 

 b) Herr Eckhoff (Ammerländer Wasseracht) befürchtet, dass 
die Otterbäke wegen der Verschiebung der Trasse im Be-
reich des Windparks Garnholt jetzt vollständig überplant 
wird. Er verwies auf bereits erfolgte Termine und bat um 
weitere Beteiligung im Planungsprozess. Herr Eckhoff be-
tonte die Notwendigkeit der Behandlung von Regenwasser 
vor Einleitung in den Vorfluter Otterbäke, um Nährstofffrach-
ten und deren Eintrag in das Zwischenahner Meer so gering 
wie möglich zu halten. 
Er sieht die Möglichkeit der Versickerung im Abschnitt bis 
Dringenburg als sehr kritisch aufgrund der häufig geringen 
Grundwasserstände < 1m. 
 

 

 Thema: Landwirtschaft  

 a) Die NLStBV, GB OL erläuterte umfassend die zu berücksich-
tigen landwirtschaftliche Belange. Neben den Flächen, die 
durch den Straßenbau beansprucht werden, sind auch Flä-
chen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen notwendig.  
Diverse Gutachten werden beauftragt. U. a. wird eine land-
wirtschaftliche Betroffenheitsanalyse durch die Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen erstellt. Es erfolgt eine Be-
fragung sämtlicher Landwirtschaftsbetriebe und eine Doku-
mentation der Betroffenheiten, um landwirtschaftliche Be-
lange rechtzeitig berücksichtigen zu können. Durch den Au-
tobahnbau sind überwiegend Flächen mit intensiver land-
wirtschaftlicher Nutzung betroffen (Geflügelzucht, Mutter-
kuhhaltung, Gärtnereibetriebe etc.). Viele Betriebe wollen 
Ihre Nutzflächen aufstocken. Die Beschaffung von Flächen 
für den Straßenbau wird schwierig. 
Sollten Existenzgefährdungen für Einzelne festgestellt wer-
den, erfolgt die Erstellung einzelbetrieblicher Gutachten. Die 
Planung der A 20 wird voraussichtlich durch Flurbereini-
gungsverfahren begleitet. Sämtliche Kosten sind durch die 
Straßenbauverwaltung zu tragen. Von Flurbereinigungs-
maßnahmen können alle betroffen sein, auch kleinere Be-
triebe. Die Vorbereitung des Flurbereinigungsverfahrens 
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wird rechtzeitig erfolgen und mit dem Eintritt in die Planfest-
stellung (Ende 2012) beginnen. Derzeit besteht noch keine 
Möglichkeit zum Flächenankauf, da keine Mittel zur Verfü-
gung stehen. Die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) 
springt ein, um vorher freiwerdende Flächen für die Stra-
ßenbaumaßnahme zu sichern. 
 
Herr Pott (GLL Oldenburg) unterstützte die Aussagen der 
NLStBV, GB OL.  
Zwei Flurbereinigungsverfahren sind von der GLL als zu-
ständige Flurbereinigungsbehörde bereits disponiert wor-
den, so dass zum Zeitpunkt der Einleitung der Verfahren 
auch ausreichend Kapazitäten vorhanden sind.  
Unmittelbar mit Beginn der Planfeststellung kann mit den 
Verfahren begonnen werden. Eine Mitwirkung der GLL im 
Arbeitskreis Landwirtschaft ist erwünscht. Beeinträchtigun-
gen sollen für die landwirtschaftlichen Betriebe so gering wie 
möglich gehalten werden. 
 

 b) Frau Grube (BUND) fragte nach wie die Bewertung der Flä-
chen für Entschädigungen erfolgt. 
 
Die NLStBV, GB OL erläuterte, dass bei Entschädigungen 
ein ortsüblicher Verkehrswert für die Flächen gezahlt wird. 
Flächentausche werden nach Flächenbewertungen vorge-
nommen. 

 

 Thema: Forstwirtschaft und Gartenbau  

 a) Die NLStBV, GB OL informierte kurz über Belange der 
Forstwirtschaft. Entsprechende forstwirtschaftliche Gutach-
ten werden erstellt werden.  
Für die Gartenbaubetriebe sind bei Bedarf Einzelgutachten 
vorgesehen.  
Es wurden keine Einwände oder Fragen vorgetragen. 
 

 

 Thema: Schallschutz  

 a) Die NLStBV, GB OL stellte die schalltechnischen Gesichts-
punkte der Planung vor. Die Grenzwerte der 16. BImSchV 
sind relevant für die Gestaltung der Schallschutzmaßnah-
men. Aktiver und passiver Schallschutz ist möglich. 
 

 

 b) Herr Wolke (LK Ammerland) fragte nach, welcher Zeithori-
zont für die schalltechnischen Berechnungen zu Grunde 
gelegt wird. Wie wird mit der Verschiebung des tatsächli-
chen Zeithorizontes umgegangen? 
 
Die NLStBV, GB OL erklärte, dass zurzeit der Zeithorizont 
2025 für die Planung verwendet wird.  
Sollten die Verkehrszahlen viel stärker als prognostiziert 
ansteigen, besteht im Nachgang zur Planfeststellung die 
Möglichkeit den Sachverhalt der „fehlgeschlagenen Progno-
se“  zu begründen. Dieser Sachverhalt wäre gegeben, wenn 
eine Erhöhung der Lärmbelastung von > 2,1 (aufgerundet 3) 
dB(A) eintreten würde. Dies würde aber fast einer Verdop-
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pelung des Verkehrs entsprechen und ist damit sehr un-
wahrscheinlich. 
 
Für die A 28 wird durch die geplante A 20 ein Anstieg der 
Verkehrsbelastung prognostiziert. Dieser Sachverhalt wird in 
der schalltechnischen Untersuchung entsprechend berück-
sichtigt. 
 

 Sonstiges  

 a) Frau Grube (BUND) fragte nach, wieso die Verkehrszahlen 
so viel höher als im ROV sind. 
 
Die NLStBV, GB OL verwies auf ein neues Verkehrsmodell 
des Bundes. Darüber hinaus wurde im ROV der Prognose-
horizont 2020 verwendet. Im ROV wurde ein abweichendes 
Verkehrsmodell genutzt. Die Verkehrsmodelle basieren auf 
unterschiedlichen Angaben. Das neue Verkehrsmodell be-
rücksichtigt die Harmonisierung unterschiedlicher Bundes-
länder (M-V, Hamburg, SH, Niedersachsen...). 
Aus dem Gesamtverkehrsmodell Deutschlands wurde eine 
projektbezogene Verkehrsuntersuchung für die Küstenauto-
bahn abgeleitet. 
 

 

 b) Herr Bijok (EWE Netz GmbH) informierte über diverse Gas-
leitungen im 1. Abschnitt. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass der Zeitfaktor zu berücksichtigen ist und um rechtzeiti-
ge Abstimmung gebeten.  
Im Bereich der Anschlussstelle und dem Autobahnkreuz 
befinden sich Gasleitungen. 
 

 

 c) Herr Bent (Forstamt Neuenburg) bat um Teilnahme am Ar-
beitskreis. 
 
Die NLStBV, GB OL wird jeweils nach Betroffenheits- bzw. 
Zuständigkeitskriterien einen bestimmten Personenkreis zur 
Teilnahme an den Arbeitskreisen einladen. 
 

 

 d) Herr Wolke (LK Ammerland) bat um sorgfältige Planungen 
der Küstenautobahn insbesondere im Übergang zum Ab-
schnitt 2, da dort besonders viele Überführungen vorzuse-
hen sind. Er verwies auf Torfvorkommen im Planungsgebiet 
und regte die wirtschaftliche Nutzung und den Torfabbau im 
Vorlauf des Bauverfahrens an. 
Die Sandentnahmestelle am geplanten Autobahnkreuz wird 
noch viele Jahre betrieben werden. Im Planfeststellungsver-
fahren zur Errichtung der Sandentnahmestelle soll der Bek-
hauser Moorweg bezüglich der Logistik als erforderlich fest-
gestellt worden sein. Transporte über weiter südlich befindli-
che Wege wurden damals ausgeschlossen. Dieser Punkt ist 
bei der Planung des Ersatzwegekonzeptes zu berücksichti-
gen. 
 

 

 e) Herr Wefer (Jägerschaft Wesermarsch) stellte fest, dass die 
A 20-Trasse immer weiter nach Süden verschoben wurde. 
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Von einer Küstenautobahn könne schon nicht mehr geredet 
werden. Vor diesem Hintergrund fragte er, ob als Alternative  
die Prüfung des Ausbaus der B 211 zur Küstenautobahn 
erwogen wird. 
 
Frau Grube (BUND) fragte nach, ob eine Prüfung von Alter-
nativen zur A 20 erfolgen wird. 
 
Die NLStBV, GB OL stellte klar, dass zusätzlich zu den 
Raumordnungsvarianten eine sogenannte (0+)-Variante 
(Ausbau des vorhandenen Bundesstraßennetzes) unter-
sucht werden wird. 
 

 d) Die NLStBV, GB OL bot eine Frist für nachträgliche Mittei-
lungen zur Projektkonferenz innerhalb der nächsten 4 Wo-
chen an. Darüber hinaus besteht natürlich immer die Mög-
lichkeit der Kontaktaufnahme mit der Straßenbauverwaltung. 
 

 

 

Aufgestellt am 13.09.2010    Gesehen, freigegeben am 28.09.2010 

OBERMEYER     NLStBV GB Oldenburg 
PLANEN + BERATEN GmbH 

 

i. A. gez. Loba      i. A. gez. Wittschen 
       (ergänzt am 27.10.2010) 
        
Einsprüche gegen den Inhalt des Protokolls sind innerhalb von 5 Werktagen nach Verteilerdatum dem AG 
schriftlich mitzuteilen. 
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